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Vollzugsverordnung zur Verordnung über den Finanzhaushalt 1 

(Änderung vom 9. Februar 2010) 

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz beschliesst: 

I. 

Die Vollzugsverordnung zur Verordnung über den Finanzhaushalt vom 23. De-
zember 19862 wird wie folgt geändert: 

§ 27 Abs. 3, 4 (neu) und 5 (neu) 

3 Die Belege über Löhne und Spesen sind dem Personalamt, alle andern Belege 
der Finanzverwaltung zum Vollzug zuzustellen.  
4 Finanzverwaltung und Personalamt prüfen die Ordnungsmässigkeit der Belege, 
insbesondere auf: 
 a) Kontierung; 
 b) Vollständigkeit; 
 c) Unterschriften der Anweisungsberechtigten; 
 d) Einhaltung der Zahlungsmodalitäten (Skonto, Währung usw.). 
5 Nicht ordnungsgemäss erstellte Belege sind an die zahlungsanweisende Stelle 
zur Korrektur zurückzuweisen. 

II. 

1 Dieser Beschluss wird im Amtsblatt veröffentlicht und in die Gesetzsammlung 
aufgenommen. 
2 Er tritt am 1. März 2010 in Kraft. 
 
 
   Im Namen des Regierungsrates: 
   Der Landammann: Dr. Georg Hess 
   Der Staatsschreiber: Peter Gander 
 
1 SRSZ 144.111. 
2 GS 17-633. 


